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Unterhaltskosten Liegenschaften / Küche / Sanitär 
 

 
1. Küchen 

 

 Renovation und Ersatz von Kücheneinrichtungen (nur Küche ohne Böden, Malerarbeiten usw.) sind 
grundsätzlich zu 100% als Unterhaltskosten abzugsfähig. 
 

 Vorbehalten bleibt eine detaillierte Analyse aufgrund folgender Kriterien: 
 

1. Vergrösserung der Fläche 
2. Anbau oder Umbau 
3. Investitionen mit Kosten höher als Fr. 50'000.- 

 
In einem solchen Fall, ist der nicht abzugsfähige Mehrwert mit Hilfe des Fragebogens zu bestimmen.  
 
 

2. Sanitäre Anlagen Bad, Dusche und WC:  
 

 Renovation und Ersatz von Sanitärräumen wie Bad, Dusche und WC sind grundsätzlich zu 100% als 
Unterhaltskosten abzugsfähig. 
 

 Vorbehalten bleibt eine detaillierte Analyse aufgrund folgender Kriterien: 
 

1. Vergrösserung der Fläche 
2. Anbau oder Umbau 
3. Ausführungen «Wellness» usw. 

 
In einem solchen Fall, ist der nicht abzugsfähige Mehrwert zu bestimmen. 
 

 

3. Inkrafttreten 
 

Die vorliegende Weisung ist gültig ab Steuerperiode 2011.  
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